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MEDIADATEN 
Sonderheft 
FEUERWEHR & BRANDSCHUTZ 

Lithium-Ionen-Akkus – eine moderne Brandgefahr 

Inhalt Die Technologie der Batteriespeichertechnik mit Lithium-Ionen-Akkus wird in der 
Ausrüstung von Rettungskräften vermehrt eingesetzt. In diesem Sonderheft gehen 
wir redaktionell auf die besonderen Gefahren und deren Abwehr ein.  

Mit Ihren Werbebeiträgen haben Sie weitere umfangreiche Beteiligungsmöglich-
keiten (siehe S. 2): 

 Im Format des Advertorials gestalten Sie frei mit Werbetext und Bild im Um-
fang von 2-4 Seiten. Bei Bedarf kann dies auch die Redaktion für Sie unter 
Abstimmung mit Ihnen gestalten. 
 

 Für sonstige Werbung nutzen Sie die Umschlagseiten und die üblichen For-
mate. 

Produktbeschreibung DIN A4 hoch (21 cm x 29,7 cm), ca. 40 Seiten 

Auflage/Verbreitung 10.000 Exemplare, Versand an Abonnenten von  
FEUERWEHR  Retten · Löschen · Bergen 
Der Brandschutzbeauftragte 
auch zur Weitergabe, sowie als Messeauslage 

Sonderdruck gerne auf Anfrage möglich 

Zielgruppe Feuerwehr Brandschutzbeauftragte und Freiwillige Feuer-
wehren, Berufsfeuerwehren, Betriebs-/ Werks-
feuerwehren, Hilfsorganisationen, Technisches 
Hilfswerk, medizinische Rettungsdienste, Ge-
meinden 

Zielgruppe Brandschutz Verantwortliche und Entscheider im Bereich 
Brandschutz: Geschäftsleitung, Brandschutzbe-
auftragte, Brandschutzhelfer aus Industrie, Han-
del, Bildungseinrichtungen, Verwaltung 

Anzeigenschluss 21.07.2022 

Druckunterlagen bis 03.08.2022 

Erscheinungstermin  05.09.2022 

Druckfreigabe Korrekturabzug (PDFDatei) in KW 31/2022
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Beteiligungsmöglichkeiten (Teil 1: Advertorials) 

Format Farbe 
Zeichen  

(exkl. Leerzeichen) 
Grafiken, Fotos,  

Tabellen 
Preis   

zzgl. MwSt. 

  1/1 Seite Advertorial –        ca. 3.000 – 4.000 2 – 3  2.190,- € 

 2/1 Seiten Advertorial –        ca. 6.000 – 8.000 3 – 5  2.490,- € 

 3/1 Seiten Advertorial –        ca. 10.500 4 – 6 2.790,- € 

 4/1 Seiten Advertorial –        ca. 14.000 5 – 8 3.090,- € 

 

Optional: Texten Ihres Advertorials durch die Redaktion  

Falls gewünscht übernimmt die Redaktion das Texten Ihres Advertorials für Sie. Dazu benötigen wir von Ihnen 
Bildmaterial und Textbausteine/Stichpunkte zum Inhalt. Preis je nach Aufwand und Umfang auf Anfrage. 

 
Wichtige technische Informationen 

Advertorial: Manuskript als Word-Dokument, Bilddateien in ausreichender Auflösung (mind. 180 dpi, mög-
lichst 300 dpi) mit Bildunterschriften und Angabe der zugehörigen Quellen 

Anzeigen (Umschlagseiten): Digitale Druckunterlagen, idealerweise ein zum Druck geeignetes PDF im kor-
rekten Format (210 x 297 mm), alternativ JPEG oder TIFF, Auflösung 300 dpi. Bei randabfallenden Anzeigen 
im Anschnitt ist rundum ein Beschnitt von 3 mm notwendig. 

Beteiligungsmöglichkeiten (Teil 2: Anzeigen) 

Format Farbe Größe mm hoch / quer (AS) Preis   
zzgl. MwSt. 

1/1 Seite 4c 210 × 297 2.090,- € 

2/3 Seite 4c 136 × 297 / 210 × 193 1.890,- € 

1/2 Seite 4c 103 × 297 / 210 × 146 1.590,- € 

1/3 Seite 4c   70 × 297 / 210 × 101 1.290,- € 

1/4 Seite 4c 103 × 146 / 210 × 79    990,- € 

2. Umschlagseite (U2) 4c  2.590,- € 

3. Umschlagseite (U3) 4c  2.490,- € 

4. Umschlagseite (U4) 4c  2.690,- € 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH (FVHG) 
für Anzeigen und Fremdbeilagen in Magazinen 
 
Stand 1. September 2017 
 
Ziffer 1 
Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auf-
traggeber die Geschäftsbedingungen und die Preisliste des 
Verlages an. 
 
Ziffer 2 
„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentli-
chung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtrei-
benden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum 
Zweck der Verbreitung. 
 
Ziffer 3 
Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb ei-
nes Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rah-
men eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner An-
zeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jah-
res seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern 
die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist 
abgerufen und veröffentlicht wird. 
 
Ziffer 4 
Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb 
der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch 
über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus wei-
tere Anzeigen abzurufen. 
 
Ziffer 5 
Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbescha-
det etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwi-
schen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Er-
stattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt 
im Risikobereich des Verlages beruht. 
 
Ziffer 6 
Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärterma-
ßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten 
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift ver-
öffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag 
eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigen-
schluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese 
Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden 
in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der 
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 
 
Ziffer 7 
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht 
als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag 
mit dem Wort „Anzeige« deutlich kenntlich gemacht. 
 
Ziffer 8 
Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch ein-
zelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beila-
genaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der tech-
nischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt 
gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt o-
der deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. 
Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annah-
mestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenauf-
träge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters 
der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die 
durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck 
eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken o-
der Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber un-
verzüglich mitgeteilt. 
 
Ziffer 9 
Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und ein-
wandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auf-
traggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder 
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüg-
lich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten 
Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten. 
 
Ziffer 10 
Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie 
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck 
der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftrag-
geber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängig-
machung des Auftrages. Schadenersatzansprüche aus po-
sitiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsab-
schluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefoni-
scher Auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadenersatz-
ansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind 
beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und 
auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zah-
lende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit des Verlages, seines gesetzlichen Vertreters und 
seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für 
Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften 

bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haf-
tet der Verlag darüber hinaus auch nicht für die grobe Fahr-
lässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist 
gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit 
dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis 
zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. 
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen 
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von 
Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. 
 
Ziffer 11 
Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gelie-
fert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Rich-
tigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag be-
rücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei 
der Übersendung des Probeabzuges gesetzlichen Frist mit-
geteilt werden. 
 
Ziffer 12 
Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so 
wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruck-
höhe der Berechnung zugrunde gelegt. 
 
Ziffer 13 
Die Stornierung eines Auftrages ist bis zum Anzeigen-
schluss kostenfrei. Bereits entstandene Kosten (Satzkosten, 
Portogebühren etc.) werden gesondert in Rechnung ge-
stellt. Bei Stornierung eines Auftrages nach dem Anzeigen-
schlusstermin bzw. nicht rechtzeitigem Einreichen von 
Druckunterlagen wird eine Stornogebühr in Höhe von 100 
% des für die entsprechende Ausgabe beauftragten Auf-
tragsvolumens in Rechnung gestellt. Die Stornierung eines 
Auftrages muss bis zum jeweiligen Anzeigenschlusstermin 
dem Verlag in schriftlicher Form vorliegen. 
 
Ziffer 14 
Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlungen leistet, wird 
die Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach 
Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist 
innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang 
der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Voraus-
zahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 
Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. 
 
Ziffer 15 
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie 
die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftra-
ges bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begrün-
deter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers 
ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungs-
ziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Aus-
gleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 
 
Ziffer 16 
Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen An-
zeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftra-
ges werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder voll-
ständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht 
mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechts-
verbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröf-
fentlichung und Verbreitung der Anzeige. 
 
Ziffer 17 
Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie 
für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende er-
hebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführun-
gen hat der Auftraggeber zu tragen. 
 
Ziffer 18 
Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss 
über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit 
der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebe-
nenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage 
des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine 
Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung be-
rechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 
Exemplaren 20 % bei einer Auflage bis zu 100.000 
Exemplaren 15 % bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemp-
laren 10 % bei einer Auflage über 500.000 Exemplaren 5 % 
beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminde-
rungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem 
Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig 
Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der An-
zeige vom Vertrag zurücktreten konnte. 
 
Ziffer 19 
Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an 
den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewah-
rung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 
 
Ziffer 20 
Erfüllungsort ist Augsburg. Im Geschäftsverkehr mit Kauf-
leuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen 
Gerichtsstand Augsburg. Soweit Ansprüche des Verlages 

nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt 
sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren 
Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der 
Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach 
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist 
als Gerichtsstand Augsburg vereinbart. 
 
Ziffer 21 
Alle gegenwärtigen und künftigen Forderungen der Agentur 
gegenüber ihrem Auftraggeber, betreffend die Insertion und 
eventuelle Zusatzkosten, sind an den Verlag abgetreten. 
Die Agentur ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen 
so lange einzuziehen, wie sie der vertragsgemäßen Zah-
lungspflicht dem Verlag gegenüber nachkommt. Der Verlag 
ist grundsätzlich berechtigt, die Abtretung offenzulegen und 
die Forderung selbst einzuziehen. 
 
Ziffer 22 
Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den In-
halt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur 
Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auf-
traggeber obliegt es, den Verlag vom Anspruch Dritter frei-
zustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrages, 
auch wenn er storniert sein sollte, gegen den Verlag er-
wachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und An-
zeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter be-
einträchtigt werden. Erscheinen stornierte Anzeigen, so ste-
hen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche ge-
gen den Verlag zu. 
 
Ziffer 23 
Der Verlag darf die Anzeigen auch ohne Rücksprache mit 
dem Auftraggeber im Internet oder über eine andere digitale 
Plattform veröffentlichen. 
 
Ziffer 24a 
Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, 
sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit 
den Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlages zu 
halten. 
 
Ziffer 24b 
Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung (Agenturra-
batt) darf weder ganz noch teilweise an die Auftraggeber 
weitergegeben werden, sofern diese nicht unmittelbar dem 
Kundenunternehmen angegliedert sind (identische postali-
sche Anschrift). 
 
Ziffer 25 
Im Falle höherer Gewalt oder Arbeitskampfmaßnahmen er-
lischt für den Verlag jede Verpflichtung zur Erfüllung von 
Aufträgen. Schadensersatzansprüche jeglicher Art sind in 
diesen Fällen ausgeschlossen, sofern diese Störungen 
nicht auf vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Pflichtverlet-
zung des Verlages beruhen. 
 
Ziffer 26 
Mit Aufgabe einer Anzeige erklärt sich der Inserent damit 
einverstanden, dass die für die Veröffentlichung und Ab-
rechnung der Anzeige notwendigen Daten in einer Daten-
verarbeitungsanlage gespeichert werden, aufgrund der ge-
setzlichen Aufbewahrungsfristen auch über den Zeitpunkt 
der Vertragserfüllung hinaus. Eine Weitergabe der Daten an 
Dritte erfolgt ausschließlich zum Zweck der Abrechnung des 
Auftrages. Die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen zum Datenschutz und zur Datensicherheit werden da-
bei eingehalten. 
 
Ziffer 27 
Digitale Druckunterlagen müssen den Erfordernissen des 
Verlages vollständig entsprechen. Für Abweichungen von 
den Verlagserfordernissen, fehlerhafte Dateien, fehlende 
Auftragsunterlagen und Andrucke sowie für die fehlerhafte 
Übermittlung übernimmt der Verlag keine Haftung. Der 
Kunde haftet dafür, dass die übermittelten Daten frei von 
Computerviren sind. Entdeckt der Verlag auf einer ihm 
übermittelten Datei nichtsdestotrotz Computerviren, wird 
diese Datei gelöscht, ohne dass der Kunde hieraus Ansprü-
che – insbesondere wegen fehlender Sicherheitskopien – 
geltend machen könnte. Der Verlag behält sich vor, den 
Kunden auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen, wenn 
durch solche durch den Kunden infiltrierte Computerviren 
dem Verlag Schäden entstanden sind. 


